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liefernden Schiessberichtes jeweilen in Händen der Vereine

bleib*. Von den Standblättern sind jedem
Sehiessverein approximativ so viele Exemplare zn

übermitteln, als er Mitglieder besitzt. Bei Mehrbedarf an

Formularen können solche von den kantonalen
Militärbehörden bei der Druckschriftenverwaltung des

eidgenössischen Oberkriegskommissariats nachbezogen werden.

— Schweizerisches Offiziersfest. Das Zentralkomitee
hat uie Abhaltung des schweizer. Offiziersfestes auf den

13./15. August festgesetzt.

— Unglücksfall. Dem „Vaterland" wird aus Änderniatt
telegraphiert, der Festungswächter Alexander Renner
sei am 9. Februar auf dem Furkapass in einer Lawine
verunglückt: seine Leiche sei gefunden worden.

A ns ian d.

Frankreich. Revision des Exerzier-Reglements
für die Infanterie. Der Kriegsminister

hat eine Kommission zur Feststellung eines endgültigen
Exerzier-Reglements für die Infanterie an Stelle des

bisherigen provisorischen Reglements vom 8. Oktober
1902 ernannt. Es wird behauptet, dass in den auf
Grund der letzten Manöver eingereichten Berichten der
Koramandobehörden vielfache Ausstellungen an dem

bisherigen Entwurf gemacht würden. Zum Vorsitzenden
der Kommission ist der General Millet ernannt worden.
der in seinen taktischen Ansichten als ein Anhänger
der Negrierschen Richtung bezeichnet wird.

(Internationale Revue.)

Frankreich. Gegen Tierquälerei und die

Misshandlung von Pferden richtet sich ein scharfer Erlass
des Kommandanten des 10. Armeekorps (Rennes)
General Passerieu. hervorgerufen durch die von einem

Kriegsgerichte erkannte Freisprechung eines Kanoniers,
der sich als Stallwache einem seiner Obhut anvertrauten
Pierde gegenüber ebenso unwürdig wie grausam
benommen hatte. Das urteil war, der Ansicht einer
Minderheit zuwider, zustande gekommen. Der General
bestrafte den Kanonier hinterher im Disziplinarwege mit
60tägigem Gefängnisse, geschärft durch achttägige
Zelleneinschliessung, worauf die Untersuchungshaft in
Anrechnung gebracht wurde. (Militär-Wochenblatt.)

Frankreich. In der Nacht vom 9./10. Februar starb
in Paris General Davoust. Herzog von Auerstädt,
früherer Kanzler der Ehrenlegion.

Bulgarien. Nach dem neuen Heeresgesetz ist eine sehr
bedeutende Vermehrung der bulgarischen Artillerie
vorgesehen. Während nach der neuen Organisation nur
mit 81 fahrenden und Gebirgs-Batterien gerechnet wird,
von denen 9 im Frieden unbespannt bleiben, hat nach
dem Heeresgesetz die Feldartillerie aus 180 fahrenden

undGebirgs-Batterien zu bestehen, die in neun Brigaden
zu je sechs Abteilungen von je drei Batterien und eine

Gebirgsbrigade zu ebenfalls sechs Abteilungen
zusammengefasst werden sollen. Die Vermehrung beträgt also
91 Batterien oder, wenn die Batterie zu sechs Geschützen
berechnet wird, 546 (jesehütze. Man liebt in Bulgarien

keineswegs, derartige Ansätze zu machen, ohne dass

man die Absicht hat, sie sobald wie irgend möglich
durchzuführen. Auch die Reiterei wird vermehrt
werden, um den im Heeresgesetz vorgesehenen Stand

von 6 Regimentern (davon das Leibgarde-Reiterregiment
zu 2 Schwadronen) und 9 Halbregimentern zu erreichen.

Abgesehen von den zu errichtenden 5 Remonteschwa-

lironen, je 1 für die 5 Reiterregimenter, sind noch 10

Schwadronen zu bilden. — Die Stärke der technischen

Truppen muss nach dem Heeresgesetz um etwa
die Hälfte vermehrt werden. Die vorgesehenen neun

T r a i n - Abteilungen sind ebenfalls noch nicht aufgestellt.

Wie man sieht, hat das von der Sobranje
angenommene Gesetz den Charakter eines Heeresgründungsplanes,

den man ohne Überstürzung, aber anch ohne
jemals das Ziel aus den Augen zu verlieren, mit der

kaltblütigen und zähen Ruhe verwirklichen wird, die

nun einmal ein Merkmal des bulgarischen Volkes ist.

Vereinigte Staaten von Amerika. Wie aus einer Mitteilung

des „Army and Navy Journals" hervorgeht, hat
der Brauch, Offiziere des regulären Heeres zur
militärischen Schulung der heranwachsenden

Jugend zu Erziehungsanstalten zu kommandieren,

eine immer weitere Ausdehnung erfahren. Gegenwärtig

haben 87 Offiziere eine solche Verwendung
gefunden. Vor dem Bürgerkriege bestand eine solche

Einrichtung nur in den Südstaaten; seit jener Zeit aber

in jedem Einzelstaate der Vereinigten Staaten. New-
York besitzt 6, Missouri 5, Pennsylvania und Texas

je 4, die übrigen Staaten 3 bis 1 derartiger Schulen.
Der Wettbewerb der einzelnen Schulen untereinander
hat auch auf militärischem Gebiete die Leistungen
gesteigert. Kommt diese Vorbildung dem Offiziersersatz
des regulären Heeres zugute, so ganz besonders dem

der Nationalgarde (Miliz). (Militär-Wochenbl.)
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